4. JULI 2023 - Programmgesetz
(Artikel 6 und 7 bis 13)


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 25. Februar 2025 ist die deutsche Übersetzung der Auszüge dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

das Gesetz vom 5. November 2023 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Arbeit.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


4. JULI 2023 - Programmgesetz


(…)


TITEL 3 - Soziale Eingliederung


EINZIGES KAPITEL - Abänderung des Gesetzes vom 2. April 1965 bezüglich der Übernahme der von den öffentlichen Sozialhilfezentren gewährten Hilfeleistungen


Art. 6 - Artikel 5 § 2ter des Gesetzes vom 2. April 1965 bezüglich der Übernahme der von den öffentlichen Sozialhilfezentren gewährten Hilfeleistungen, eingefügt durch das Gesetz vom 21. November 2016 und ersetzt durch das Gesetz vom18. Mai 2022 zur Förderung der Eingliederung von Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "3. März 2024" werden durch die Wörter "30. September 2023" ersetzt.

2. Ein Absatz 2 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"Ab dem 1. Oktober 2023 steht dem öffentlichen Sozialhilfezentrum eine ergänzende Subvention in Höhe von 10 Prozent des Betrags der gemäß Artikel 11 § 2 vom Staat übernommenen finanziellen Sozialhilfe zu für jede Person, die finanzielle Sozialhilfe in der Eigenschaft einer Person bezieht, die vorübergehenden Schutz genießt im Sinne von Titel II Kapitel 2bis (Artikel 57/29 bis 57/36) des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, wenn es ein individualisiertes Projekt zur sozialen Eingliederung im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung gibt."


TITEL 4 - Arbeit


KAPITEL 1 - Vorhergehende Bestimmung


Art. 7 - Für die Anwendung des vorliegenden Titels versteht man unter:

1. "vorübergehender Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt": die vorübergehende Arbeitslosigkeit infolge der COVID-19-Pandemie, der Überschwemmungen von Sommer 2021 oder des Ukraine-Konflikts für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022,

2. "Beschäftigung": die in Artikel 2 Nr. 1 des Königlichen Erlasses vom 16. Mai 2003 zur Ausführung von Titel IV Kapitel 7 des Programmgesetzes (I) vom 24. Dezember 2002 in Bezug auf die Harmonisierung und Vereinfachung der Regelungen in Sachen Senkungen der Sozialversicherungsbeiträge erwähnte Beschäftigung.


KAPITEL 2 - Bestimmungen zur Gewährung eines Zuschusses an das Landesamt für den Jahresurlaub für das Jahr 2023 als Ausgleich für die Kosten der Gleichsetzung der Zeiträume vorübergehender Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 in der Jahresurlaubsregelung der Arbeiter


Art. 8 - Zum Ausgleich der Kosten für die Gleichsetzung der Zeiträume vorübergehender Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt wird dem Landesamt für den Jahresurlaub für das Jahr 2023 ein im Haushaltsplan des FÖD Soziale Sicherheit eingetragener Zuschuss gewährt.

Die Höhe dieses Zuschusses wird auf 32.894.355 EUR festgelegt.


Art. 9 - Der in Artikel 8 erwähnte Betrag wird dem Landesamt für den Jahresurlaub spätestens am 1. August 2023 ausgezahlt.


Art. 10 - Vorliegendes Kapitel wird wirksam mit 1. Juni 2023.


KAPITEL 3 - Ausgleich der Arbeitgeberkosten für die vorübergehende Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 für die Jahresurlaubsregelung der Angestellten


Art. 11 - Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf Arbeitgeber, die im ersten oder zweiten Quartal 2022 in Titel III des Königlichen Erlasses vom 30. März 1967 zur Festlegung der allgemeinen Modalitäten zur Ausführung der Gesetze über den Jahresurlaub der Lohnempfänger erwähnte Arbeitnehmer beschäftigen.


Art. 12 - § 1 - Im dritten Quartal 2023 hat jeder in Artikel 11 erwähnte Arbeitgeber Anrecht auf einen Ausgleich in Höhe eines Prozentsatzes eines Gesamtbetrags von 12.417.863 EUR für die Kosten der Gleichsetzung vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022 von Zeiträumen vorübergehender Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt in der Jahresurlaubsregelung der Angestellten.

Der besagte Prozentsatz wird auf der Grundlage der gleichgesetzten Tage der vorübergehenden Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt berechnet, die in der in Artikel 21 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung des ersten und zweiten Quartals 2022 für die in Artikel 11 erwähnten Arbeitnehmer angegeben sind.


Dieser Ausgleich wird vom Landesamt für soziale Sicherheit berechnet und gewährt. Dazu wird ein Bruchteil dieser gleichgesetzten Leistungen pro Beschäftigung in der vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung berechnet und gegebenenfalls werden die verschiedenen Leistungsbruchteile zu einem globalen Leistungsbruchteil des Angestellten addiert.

Der Leistungsbruchteil wird wie folgt berechnet:

1. für eine Beschäftigung, die in der vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung ausschließlich in Tagen angegeben wird: X/(13 x D), wobei:

X = die Anzahl Tage, die in der vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung unter dem Code für gleichgesetzte Leistungen bei vorübergehender Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt angegeben ist,

D = die Anzahl Tage pro Woche der Arbeitsregelung,

2. für eine Beschäftigung, die in der vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung in Tagen und Stunden angegeben wird: Z/(13 x U), wobei:

Z = die Anzahl Stunden, die in der vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung unter dem Code für gleichgesetzte Leistungen bei vorübergehender Arbeitslosigkeit wegen Krise höherer Gewalt angegeben ist,

U = die durchschnittliche Anzahl Arbeitsstunden pro Woche der Referenzperson.

Der Leistungsbruchteil wird pro Beschäftigung auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma gerundet, wobei 0,005 aufgerundet wird.

Der globale Leistungsbruchteil eines Angestellten in der vierteljährlichen multifunktionalen Erklärung ist höchstens gleich 1.

Bei Überschreitung wird das Ergebnis auf 1 herabgesetzt.

§ 2 ­ Für die Gewährung des Ausgleichs wird für jeden Arbeitgeber ein durchschnittlicher Prozentsatz auf der Grundlage der globalen Leistungsbruchteile seiner Angestellten im ersten und zweiten Quartal 2022 berechnet. Dieser durchschnittliche Prozentsatz wird auf zwei Dezimalstellen gerundet, wobei 0,005 aufgerundet wird.

Arbeitgeber, bei denen der durchschnittliche Prozentsatz weniger als 41 beträgt, erhalten keinen Ausgleich.

Arbeitgeber, bei denen der durchschnittliche Prozentsatz 41 oder mehr (...) beträgt, erhalten einen Ausgleich in Höhe von 100 %.




§ 3 ­ Der Ausgleich (C) wird für jeden Arbeitgeber wie folgt berechnet:

C = (A/T) * E, wobei:

A = pro Arbeitgeber das Ergebnis des Ausgleichsprozentsatzes, wie in § 2 bestimmt, multipliziert mit der Summe der globalen Leistungsbruchteile, wie in § 1 bestimmt, die für das erste und zweite Quartal 2022 zusammengerechnet wurden. Dieses Ergebnis wird auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma gerundet, wobei 0,005 aufgerundet wird,

T = die Summe aller Ergebnisse (A) aller Arbeitgeber, die in Artikel 8 erwähnt sind,

E = der in § 1 Absatz 1 erwähnte Betrag.

§ 4 ­ Für die in § 1 erwähnten Arbeitgeber zieht das Landesamt für soziale Sicherheit den als Ausgleich gewährten Betrag von den Beträgen ab, die an das vorerwähnte Landesamt für das dritte Quartal 2023 zu entrichten sind. Die Arbeitgeber können das ungenutzte Guthaben gemäß Artikel 25 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer auf die ältesten Schulden anrechnen oder es auf die folgenden Quartale anrechnen, solange Beiträge zu entrichten sind, oder eine Erstattung beantragen.

[Art. 12 § 2 Abs. 3 abgeändert durch Art. 23 des G. vom 5. November 2023 (B.S. vom 23. November 2023)]


Art. 13 - Vorliegendes Kapitel tritt am Tag der Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


(…)



